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b) mindestens eine Praxis eines Badearztes,

c) Einrichtungen zur therapeutischen Anwendung des Klimas und zur Abgabe der Kurmit.

d) Kurpark, vom Straßenverkehr hinreichend ungestörte Spiel-, Sport- und Liegewiesen

sowie Waldanlagen mit gekennzeichnetem Wegenetz für Terrainkuren,

e) während der Kurzeit Diätberatung; in Krankenhäusern und Diätküchenbetrieben

Beschäftigung mindestens eines Diätassistenten,

Bademöglichkeit; diese muss bewacht sein, wenn die Lage an einem Badegewässer

kennzeichnend für den Heilklimatischen Kurort ist,

9) Kommunikations- und Informationseinrichtung.

7- Luftkurort

a)

b)

c)

wissenschaftlich anerkannte und durch Erfahrung bewährte klimatische Eigenschaften

und eine entsprechende Luftqualität, die überwacht werden,

mindestens eine Arztpraxis,

Einrichtungen zur Durchführung einer Klimakur, insbesondere vom Straßenverkehr

hinreichend ungestörte Park- und Waldanlagen mit gekennzeichneten Wanderwegen,

Spiel-, Sport- und Liegewiesen,

d) Bademöglichkeit; diese muss bewacht sein, wenn die Lage an einem Badegewässer

kennzeichnend für den Luftkurort ist.

- A
Erholungsort

(1) Die Anerkennung als Erholungsort setzt voraus

1• eine landschaftlich bevorzugte und klimatisch günstige Lage mit lufthygienischen

Verhältnissen, die die Erholung unterstützen,

2. einen entsprechenden Ortscharakter sowie die Erhaltung der landschaftlichen Strukturen unter

Berücksichtigung des Natur- und Umweltschutzes,

3. für die Erholung geeignete Einrichtungen sowie Lese- und Aufenthaltsräume,

4. Radwege, erschlossenes VVanderwegenetz, Möglichkeiten für Sport und Spiel,

5. Bademöglichkeit; diese muss bewacht sein, wenn die Lage an einem Badegewässer

kennzeichnend für den Erholungsort ist.

(2) § 2 Abs. 2, 3 und 5 bis 7 gilt für Erholungsorte entsprechend.
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Zweiter Teil
Anerkennung von Kurorten und Erholungsorten

§ 5
Anarkennungsverfahren

(1) Über die Anerkennung nach § 1 entscheidet das Sozialministerium im Benehmen mit dem

Wirtschaftsministerium.

(2) Der Antrag ist zu begründen und mit einer Stellungnahme des Gesundheitsamtes über die

Rechtsaufsichtsbehörde beim Sozialministerium einzureichen. Beizufügen sind ferner

1- eine Abschrift des Beschlusses der Gemeindevertretung,

2. die je nach der beantragten Anerkennung erforderlichen weiteren Unterlagen, Analysen und

Gutachten ärztlicher, balneologischer, klimatologischer und hydrologischer Art sowie ein

Gutachten über die örtliche lmmissionsbelastung,

3.

4.

für die Anerkennung als Kurort ein Gutachten über die wissenschaftlich anerkannten

Hauptheilanzeigen und Gegenanzeigen; dies gilt nicht für die Anerkennung als Seebad oder

Luftkurort,

ein Verzeichnis der bestehenden Kur- oder Erholungseinrichtungen mit Erläuterungen zu deren

barrierefreien Zugänglichkeit und Lageplan.

(3) Das Sozialministerium kann weitere Unterlagen und Nachweise fordern, soweit dies für die

Entscheidung über den Antrag erforderlich ist.

(4) Die Gemeinde trägt die Kosten des Anerkennungsverfahrens.

(5) Vor der Entscheidung über die Anerkennung ist der Beirat ( § 9 ) anzuhören.

(6) Die Regelungen über das Anerkennungsverfahren sowie die weiteren Bestimmungen über

Heilquellen in § 53 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585) und den §§ 36

und 137 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30. November 1992

(GVOBI. M-V S. 669), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V

S. 101), bleiben von diesem Gesetz unberührt.

(7) Die Anerkennung wird im Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern bekannt gemacht.

§ 6
Führen von Artbezeichnungen

(1) Eine Artbezeichnung nach § 3 oder § 4 darf öffentlich oder im Geschäftsverkehr in Verbindung

mit einem Gemeindenamen nur verwendet werden, wenn sie anerkannt ist. Sie darf im amtlichen

Verkehr nur mit dem Zusatz "staatlich anerkannr verwendet werden.

(2)Ist eine Artbezeichnung nach § 3 nicht anerkannt, darf öffentlich oder im Geschäftsverkehr auch

die allgemeine Bezeichnung Kurort in Verbindung mit einem Gemeindenamen nicht verwendet

werden.

(3) § 10 bleibt unberührt.
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